
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/8/24 99/11/0173
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.08.1999

Index

L94059 Ärztekammer Wien

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

82/03 Ärzte Sonstiges Sanitätspersonal

Norm

ÄrzteG 1998 §109;

ÄrzteG 1998 §112 Abs1;

B-VG Art7 Abs1;

Satzung Wohlfahrtsfonds ÄrzteK Wr 1995 §7 Abs1;

Rechtssatz

In dem Umstand, dass ein unselbstständig erwerbstätiger Arzt sowohl nach dem ÄrzteG als auch nach dem ASVG bzw

dem FSVG p>ichtversichert ist, ist kein Verstoß gegen das Gleichheitsgebot zu erblicken (Hinweis VfGH E 29.6.1990,

VfSlg 12417/1990).
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